
5. Diese Wirkungen blieben auch 
drei Monate nach Kursende fast 
unvermindert stabil.

6. Die verschiedenen Verfahren bzw. 
Kursarten wirkten in ungefähr 
gleicher Stärke.

7. Soziodemografische Merkmale 
blieben ohne statistische Bedeu-
tung (Interaktionseffekt) für die 
Gesundheitswirksamkeit, nament-
lich Berufsstand, Bildungsgrad, 
Wohnort in Ost- oder West-
deutschland sowie Alter. Einzig 
Frauen profitierten minimal besser 
in einigen Dimensionen. Die Ver-
anstaltungen wirkten für alle Teil-
gruppen ungefähr gleich gut.

8. Von signifikanter Bedeutung (mit 
kleiner Effektgröße) war eine häu-
fige regelmäßige Nutzung des 
Verfahrens nach dem Kurs. Dieser 
Befund bestätigt, dass die Ge -
sundheitsgewinne in Teilen kausal 
auf den Einsatz des Entspan-
nungsverfahrens zurückgeführt 
werden können.

Zentrale Herausforderungen
Als Bestandteil des Gesundheitssys-
tems stehen auch die Volkshoch-
schulen vor wegweisenden Heraus-
forderungen:

■ Das Spannungsverhältnis zwi-
schen Markt, gesellschaftlichem 
Auftrag und zunehmender Dere-
gulierung des Gesundheitswe-
sens stärkt einerseits eine ökono-
mische Perspektive. Andererseits 
besteht ein großer Bedarf an 
neuen Kooperationen und Netz-
werken zwischen den verschie-
denen privaten, gemeinnützigen 
und staatlichen Trägern der 
Gesundheitsversorgung. Volks-
hochschulen sind im Gesund-
heitswesen sowohl Dienstleister 
für den Bürger als auch für Pub-
lic-Health-Strukturen.

■ Eine zentrale Herausforderung 
der Volkshochschulen im Ge -
sundheitsbereich ist die Qualifi-
zierung der Kursleiter. Die fachli-
che und methodisch-didaktische 
Kompetenz ist ein zentrales Qua-
litätskriterium für das Angebot.

■ Damit verbunden ist die inhaltli-
che Orientierung und Abgren-
zung. Die VHS-Angebote müssen 
sich deutlich von therapeutischen 
Formaten abgrenzen, die nicht 
Aufgabe der Volkshochschulen 
sind. Probleme bereiten stellen-
weise Grenzbereiche der Medizin 

– beispielsweise Volksarzneimit-

telkunde oder volkstümliche 
Erfahrungsmedizin. Hier gilt für 
Volkshochschulen ein eindeuti-
ges „No go“! Es geht um kom-
petenz- und kohärenzorientierte 
Gesundheitsprävention im Sinne 
der Salutogenese.

■ Der Anteil der weiblichen Teil-
nehmer ist mit knapp 90 Prozent 
signifikant hoch. Eine Herausfor-
derung ist es, die Zielgruppe der 
Männer für Gesundheitsthemen 
zu sensibilisieren und zu motivie-
ren, für ihre Gesundheit aktiv zu 
werden.

■ Die Gruppe der „gesundheitsfer-
nen“ Milieus wird zunehmen.

Prof. Dr. Ulrich Klemm
Geschäftsführer des Sächsischen 

Volkshochschulverbandes e. V., Chemnitz; 
Honorarprofessor für Erwachsenenbildung, 

Augsburg; Vorsitzender des Leipziger Instituts 
für angewandte Weiterbildungsforschung 

(LIWF), Leipzig

Claudia Knabe
Diplomsportlehrerin; Betriebswirtin (VWA); 

Fachreferentin für Gesundheit und 
Zielgruppen beim Sächsischen Volkshochschul-
verband e. V., Chemnitz; Mitglied im Vorstand 

der Sächsischen Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung, Dresden

www.vhs-sachsen.de
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Medizinische  
Versorgung von  
Soldaten außerhalb 
des Standortes

Soldaten haben gemäß § 69 Abs. 2 
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 
und § 6 Wehrsoldgesetz (WSG) 
Anspruch auf unentgeltliche trup-
penärztliche Versorgung. Art und 
Umfang dieses Anspruchs ist in den 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
(VwV) zu § 69 Abs. 2 BBesG näher 
konkretisiert. Nach § 4 der vorste-
henden VwV wird die ärztliche 
Behandlung (außer in Notfällen) 
grundsätzlich durch die Truppenärzte 
der Bundeswehr gewährt. Fachärztli-
che Behandlungen werden auf trup-
penärztliche Veranlassung durch die 
nächst erreichbaren Fachärzte der 
Bundeswehr durchgeführt. Unter 
be stimmten Voraussetzungen, insbe-
sondere wenn Fachärzte der Bundes-

wehr am Standort oder im Umkreis 
von 50 km nicht zur Verfügung ste-
hen, technische oder personelle Vor-
aussetzungen für die Behandlung 
fehlen oder ein Notfall besteht, kön-
nen Behandlungsbedürftige auch an 
zivile Ärzte überwiesen werden. 
Die Behandlung in Notfällen ist in  
§ 9 der VwV näher geregelt. Hier-
nach sind Soldaten bei plötzlichen 
schweren Erkrankungen/Unglücks-
fällen – ohne truppenärztliche Über-
weisung – berechtigt, zivilärztliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn 
Bundeswehrärzte nicht oder nicht 
rechtzeitig erreichbar sind. Zur ärztli-
chen Hilfe zu rechnen sind auch die 
gegebenenfalls notwendige Einwei-
sung in ein Krankenhaus, die Verord-
nung sofort benötigter Arzneimittel 
und die zur Diagnose notwendigen 
Sofortmaßnahmen. Erkrankte sind in 
diesen Fällen allerdings zu den Hin-
weisen gegenüber den Ärzten ver-
pflichtet, dass sie Soldaten sind, sich 

die Behandlung und Abrechnung 
nach den für die Bundeswehr gelten-
den Bestimmungen richtet und die 
erforderliche truppenärztliche Über-
weisung nachträglich vorgelegt wird. 
Den Soldaten wird hierzu das „Merk-
blatt für Soldatinnen und Soldaten 
bei Erkrankungen außerhalb des 
Standortes“ zur Verfügung gestellt.
Die Behandlungsverpflichtung der 
Kassenärztlichen Vereinigungen, aus-
geführt durch ihre Vertragsärzte, 
ergibt sich aus § 75 Abs. 3 Sozialge-
setzbuch Fünftes Buch (SGB V). 
Danach haben die Kassenärztlichen 
Vereinigungen die ärztliche Versor-
gung der Soldaten der Bundeswehr 
sicherzustellen, soweit diese nicht 
auf andere Weise, nämlich durch 
den Sanitätsdienst der Bundeswehr, 
gewährleistet ist. Auf der Grundlage 
dieser gesetzlichen Regelung hat das 
Bundesministerium für Verteidigung 
mit der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung einen Vertrag über die ärzt-

Gesundheitspolitik



liche Versorgung von Soldaten der 
Bundeswehr geschlossen. Sie finden 
die aktuelle Fassung des Vertrages 
auf der Homepage der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (www.kbv.
de) unter der Rubrik „Rechtsquel-
len“.
Nach § 1 dieses Vertrages haben die 
Kassenärztlichen Vereinigungen die 
ärztliche Versorgung von Soldaten 
der Bundeswehr per Überweisung 
durch einen Bundeswehrarzt sicher-
zustellen. Kann bei einer notfall-
mäßigen Behandlung (plötzliche 
schwere Erkrankung, Unfall oder 
Erkrankung außerhalb des Standor-
tes) der Überweisungsschein nicht 
unmittelbar vorgelegt werden, be -
steht nach § 3 Abs. 1 Satz 3 des Ver-
trages eine Behandlungsverpflich-

tung mit der Auflage, dass der Über-
weisungsschein der Bundeswehr 
innerhalb von vier Wochen nachge-
reicht wird. Wird der Überweisungs-
schein nicht innerhalb dieser Frist 
nachgereicht, ist der behandelnde 
Arzt berechtigt, vom Patienten eine 
privatärztliche Vergütung zu verlan-
gen. 
Soweit der Soldat einen Arzt im Rah-
men des Notfalldienstes in den 
sprechstundenfreien Zeiten in An -
spruch nimmt, genügt die Vorlage 
des Dienstausweises. Die Abrech-
nung erfolgt in diesem Fall auf 
einem Notfallschein nach Muster 19 
der Vordruckvereinbarung (Anlage 2 
Bundesmantelvertrag-Ärzte).
Die ärztliche Leistung muss sich auf 
die im Rahmen der Akutversorgung 

notwendigen Leistungen beschrän-
ken. Die Akutversorgung kann sich – 
besonders an Wochenenden und 
Feiertagen – zusammenhängend 
über mehrere Tage erstrecken.
Berufsrechtliche Relevanz hat die 
Thematik dann, wenn Vertragsärzte 
eine Behandlung des Soldaten ableh-
nen, obwohl dieser eine plötzliche 
schwere Erkrankung, einen Unfall 
oder eine Erkrankung außerhalb des 
Standortes vorgibt. Eine besonders 
sorgfältige Prüfung der Vorausset-
zungen für eine solche primäre 
Behandlung durch den Vertragsarzt 
ist notwendig. 

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung
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Bewertung und 
Anerkennung von 
Fortbildungsmaß
nahmen
Änderung der Verfahrensord-
nung zur Bewertung und Aner-
kennung von Fortbildungsmaß-
nahmen (Fortbildungszertifizie-
rung) vom 3. Januar 2007

Im Zuge der jüngst auf der Kammer-
versammlung im November 2013 
erfolgten Änderung der Satzung 
Fortbildung und Fortbildungszertifi-
kat der Sächsischen Landesärztekam-
mer ergab sich nunmehr auch Ände-
rungsbedarf an der dazugehörigen 
Verfahrensordnung. In dieser Verfah-
rensordnung werden Regelungen 
hinsichtlich Antragsfristen, Inhalten 
der Anträge, Methoden der Lerner-
folgskontrolle, Teilnehmerlisten und 
Teilnahmebescheinigungen sowie 
besondere Regelungen für die Aner-
kennung einzelner Fortbildungsarten 
hinsichtlich Höchst punktzahlen und 
der Erteilung der Fortbildungszertifi-
kate festgelegt.
Die Änderungen betreffen im We -
sentlichen die nachfolgend genann-
ten Punkte:
■ Erweiterung der Kategorien zur 

Bewertung von Fortbildungs-
maßnahmen durch Kategorie I 

(e-learning) und Kategorie K 
(blended-learning).

■ Aufnahme grundlegender be -
triebswirtschaftlicher Kenntnisse 
in die Anerkennung als ärztliche 
Fortbildung.

■ Aufnahme der Offenlegung von 
Interessenkonflikten durch Ver-
anstalter, wissenschaftliche Leiter 
und Referenten.

■ Aufnahme der formlosen Bean-
tragung des persönlichen Fortbil-
dungszertifikates.

Nach Schaffung der Voraussetzun-
gen (voraussichtlich Ende 2014) ist 
die Möglichkeit einer automatischen 
Zusendung des persönlichen Fortbil-
dungszertifikates in die Verfahrens-
ordnung aufgenommen worden, die 
eine individuelle Information des 
Arztes, wenn sechs Monate vor 
Ablauf des Fortbildungszeitraumes 
weniger als 200 Fortbildungspunkte 
nachgewiesen wurden, einschließt.
Die häufigsten Fragen rund um das 
Fortbildungszertifikat sind über die 
Homepage der  Sächsischen Landes-
ärztekammer http://www.slaek.de in 
der Rubrik Fortbildung – FAQ Fortbil-
dungspflicht / Fortbildungszertifikat 
beantwortet.
Rückfragen dazu können an das 
Referat Fortbildung der Sächsischen 
Landesärztekammer unter fortbil-
dung@slaek.de gerichtet werden.

Die Verfahrensordnung zur Bewer-
tung und Anerkennung von Fortbil-
dungsmaßnahmen (Fortbildungszer-
tifizierung) vom 9. Januar 2014 ist 
im vollen Wortlaut unter „Amtliche 
Bekanntmachungen“ in diesem Heft 
auf den Seiten 78 bis 82 abgedruckt.

Dr. med. Patricia Klein
Ärztliche Geschäftsführerin

Mitteilungen der Geschäftsstelle

Sächsische Landesärztekammer
Konzerte
Festsaal
Sonntag, 2. März 2014
11.00 Uhr – Junge Matinee
Music – available without Prescription
Es musizieren Schülerinnen und Schüler 
des Heinrich-Schütz-Konservatoriums 
Dresden e.V.
Im Anschluss an das Konzert wird ein 
Lunchbuffett „Der Frühling lässt 
grüßen“ angeboten. Um Reservierung 
wird unter der Telefon-Nr.: 
0351 8267110, Frau Arnold, gebeten.

Ausstellungen
Foyer und 4. Etage
Matthias Schroller
ortrand.Malerei/Grafik
bis 23. März 2014

Konzerte und  
Ausstellungen




